
die folgende Übersicht über das von ihnen erreichte 
Schulziel der Grundschule. Es wurden entlassen aus 
der:

4. Klasse der Grundschule 3,7 %
5. „ 99 99 18,7 %
6. „ 99 99 32.5 %
7. „ 99 99 25,0 %
8. „ 99 99 17,5 %
Es besuchten die Mittel-
und Oberschule 2,6 %.
Von den 79,9 Prozent, die das Schulziel der Grund

schule, die 8. Klasse, nicht erreicht hatten, lag nach
weisbar bei 12,3 Prozent die Ursache für die Unter
brechungen im Schulbesuch in Krankheiten und an
deren äußeren Umständen (Nachkriegswirren, Um
siedlung, Wohnungswechsel der Eltern usw.). Bei den 
übrigen ließen sich die Ursachen nicht statistisch 
erfassen, da in rund 30 Prozent der Urteile sich keine 
oder nur ungenaue Angaben darüber befanden. Das 
ist aber ein erheblicher Mangel, sowohl im Hinblick 
auf die Prüfung der strafrechtlichen Verantwortlich
keit nach § 4 JGG als auch im Hinblick auf die Wahl 
der richtigen Erziehungsmaßnahmen. Es ist nicht 
gleichgültig, ob das Nichterreichen des Schulzieles auf 
ein geistiges Versagen des Jugendlichen, auf ein 
erzieherisches Versagen von Schule und Elternhaus 
oder bei Kindern werktätiger Einzelbauern auch dar
auf zurückzuführen ist, daß sie ihre Kinder zur Arbeit 
in der Wirtschaft anhielten, anstatt sie in die Schule 
zu schicken.

Von den Jugendlichen, die unter dem Einfluß von 
Alkohol Körperverletzungen begingen, hatte nicht 
einer das Schulziel der Grundschule erreicht. Wir be
achten noch zu wenig, daß der bildungs- und wissens
arme Jugendliche diese Armut, dieses geistige Unbe
holfensein, das „Nichtmitredenkönnen“ vielfach durch
aus empfindet und sein Selbstbewußtsein, seine 
„Männlichkeit“ erst wiederfindet, wenn er beim Skat
spiel und an der „Theke“ ein Wörtchen mitreden kann.

Die Berufs- oder Arbeitsverhältnisse der Jugend
lichen ergeben sich aus der folgenden Übersicht:

Im Lehrverhältnis oder erlernten Beruf waren 36 % 
Als ungelernte Arbeiter waren tätig . . . . 5 9 %  
Schüler zur Zeit der Tat waren . . . . ; .  5 %.
Der hohe Prozentsatz ungelernter Arbeiter ist augen

fällig und zeigt auch in Verbindung mit der Tabelle 
über den Schulabgang unserer Jugendlichen, daß 
Jugendliche mit schlechter Schulbildung und fehlender 
Berufsausbildung offensichtlich besonders anfällig für 
strafbare Handlungen sind.

Die Überprüfung der Familienverhältnisse der 
Jugendlichen führte zu folgenden Feststellungen:

Es lebten beide Elternteile bei...........................................61,3 %
Es war ein Elternteil (Mutter 3,6 %)
verstorben bei.................................................................... 21,1 °/o
Es waren beide Elternteile verstorben bei . . 1,3 %
Es kamen aus geschiedener Ehe........................................15,0%
Es waren nichtehelich......................................................... 1,3%.
Wie schon erwähnt, lassen sich aus diesen Angaben 

keine allgemeinen Schlüsse ableiten; interessant ist es 
trotzdem, daß die Mehrzahl der straffällig gewordenen 
Jugendlichen aus Familien stammt, in denen beide 
Elternteile leben.

Über die soziale Herkunft der Jugendlichen ent
hielten viele Urteile keine oder nur unvollkommene 
Angaben, aus denen keine einwandfreien Schlüsse 
gezogen werden können. Interessant ist aber, daß man 
bei keinem Jugendlichen von einer wirtschaftlichen 
Notlage des Elternhauses sprechen kann.

21,4 Prozent aller Jugendlichen waren bereits staat
lichen Erziehungsmaßnahmen unterworfen oder vor
bestraft gewesen, und zwar:

Im Heim für schwer erziehbare Kinder waren 7,5 % 
Erziehungsmaßnahmen hatten erhalten . . . 7 , 6  %
Mit Freiheitsentziehungen vorbestraft waren 6,3 %.

II
In der Rechtsprechung unserer Jugendstrafkammer 

für das Jahr 1957 lag das Verhältnis zwischen Er
ziehungsmaßnahmen und Strafen mit 62,5 Prozent zu

37,5 Prozent auf der gleichen Linie, wie sie F r ä b e 14 
für das Jahr 1956 für die gemeinschaftlichen Jugend
gerichte Leipzig und Magdeburg angegeben hat.

Im einzelnen gestaltete sich das Verhältnis zwischen f 
den verschiedenen Erziehungsmaßnahmen und den be
dingten und unbedingten Verurteilungen bei den 
Eigentumsdelikten wie folgt:

Verwarnungen 17,0 %
Verwarnungen mit Weisungen 22,0 %
Weisungen 7,5 %
Familienerziehung 2,5 %
Schutzaufsicht 7,5 %
Heimerziehung 12,0 %
Bedingte Verurteilungen 24,0 %
Unbedingte Verurteilungen 7,5 %
Bei den Körperverletzungen ergab sich folgendes 

Verhältnis:
Verwarnungen mit Weisungen 6,3 %
Weisungen 12,5 %
Heimerziehung 6,2 %
Bedingte Verurteilungen 43,7 %
Unbedingte Verurteilungen 31,3 %.
Bei den tätlichen Beleidigungen kamen nur Er

ziehungsmaßnahmen, bei den Sittlichkeitsdelikten mit 
Ausnahme eines Falls nur bedingte und unbedingte 
Verurteilungen zur Anwendung.

Wie ein Vergleich der bei den Eigentumsdelikten 
und bei den Körperverletzungen getroffenen Maß
nahmen ergibt, hat unsere Jugendstrafkammer im all
gemeinen richtig reagiert und insbesondere bei 
Körperverletzungen angesichts ihrer besonderen Ge
sellschaftsgefährlichkeit überwiegend auf Strafen, 
wenn auch zum großen Teil mit Aussetzung, erkannt. 
Trotzdem muß gesagt werden, daß weder immer die 
richtigen Erziehungsmaßnahmen angeordnet noch die 
richtigen Strafen erkannt wurden oder auch, daß in 
Fällen, in denen Strafen angebracht gewesen wären, 
Erziehungsmaßnahmen angeordnet wurden oder auch 
umgekehrt vorgegangen wurde. Wir haben uns zu 
wenig mit dem Wesen und der Wirksamkeit der ein
zelnen Erziehungsmaßnahmen, auch mit den Voraus
setzungen ihrer sinnvollen Anwendung beschäftigt und 
auch zu wenig mit den Besonderheiten der Straf
zumessung gegenüber jugendlichen Rechtsbrechern, 
wie sie Fräbel dargestellt hat5.

Die Verwarnung als leichteste und alleinige Er
ziehungsmaßnahme ist nur in wenigen Fällen geeignet, 
den notwendigen erzieherischen Einfluß auf den 
jugendlichen Rechtsbrecher auszuüben. Sie hat auch 
keine abschreckende oder andere von der Begehung 
ähnlicher Verfehlungen abhaltende Wirkung. Wir sind 
bereits in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres 
davon abgekommen, nur Verwarnungen zu erteilen.
Es ist etwas anderes, wenn etwa ein Lehrling sich auf 
Grund einer von uns erteilten Weisung in aller 
Öffentlichkeit vor dem Lehrlingskollektiv wegen einer 
von ihm begangenen Verfehlung entschuldigen muß.
Das ist nicht nur eine sein Selbstbewußtsein sehr stark 
ansprechende Maßnahme, sondern darüber hinaus 
auch eine die Zuhörer packende Sache, wie das z. B. bei 
einem Jugendlichen zum Ausdruck kam, der bei dieser [ 
Gelegenheit sagte: „Da möchte ich nicht stehen, das 
möchte ich nicht machen müssen.“

Sowohl K e r n ®  als auch B a r u c k i haben Bei
spiele — die durch unsere eigene Praxis ergänzt wer
den könnten — dafür gebracht, wie wenig oftmals die 
Verwarnung Jugendliche zu beeindrucken vermag, 
wie leicht sie darüber hinweggehen oder sich bemühen, 
ihren Freunden gegenüber zu beweisen, wie wenig sie 
von der Verwarnung beeindruckt sind. Die Verwar
nung, durch die dem Jugendlichen bewußt gemacht 
werden soll, weshalb sein Verhalten gegen die Inter
essen der Gesellschaft verstoßen hat (§ 10 Abs. 1 JGG) 
setzt auch, und das wird häufig übersehen, die Zugäng
lichkeit des Jugendlichen für eine derartige, an seine 4 5 6 7

4 vgl. Fräbel, Das Verhältnis der Erziehungsmaßnahmen zu 
den Strafen nach § 3 JGG, NJ 1958 S. 14 ff.

5 vgl. Fräbel, Besonderheiten der Strafzumessung gegen
über jugendlichen Rechtsverletzern, NJ 1958 S. 166 ff.

6 vgl. Kern, Für eine engere Verbindung der Justiz mit den 
Werktätigen, NJ 1957 S. 727.

7 vgl. Florath, NJ 1958 S. 93.
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